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RS OGH 1973/9/11 4Ob555/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1973

Norm

ABGB §1333

ABGB §1417

HGB §353

Rechtssatz

Wird eine fällige Schuld nachträglich gestundet, so wird hiedurch die P icht zur Entrichtung von Zinsen gewöhnlich

nicht beseitigt. Im Zweifel ist nur die Beitreibung hinausgeschoben.

Entscheidungstexte

4 Ob 555/73
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